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Machtolsheim
Laichingen

Interkommunales
Gewerbegebiet
 •Laichinger AlbŽ

Standort BW 09   Laichingen (Regierungsbezirk Tübingen, Region Donau-Iller,
Alb-Donau-Kreis)

Konflikt: Nach einer umstrittenen Standortfindung wurde das Interkommunale Gewerbegebiet in albtypischer Landschaft 
östlich von Laichingen verwirklicht. Bereits vor der Schaffung neuer Arbeitsplätze in diesem Gewerbegebiet herrschte mit einer 
relativ niedrigen Arbeitslosenquote von 5,7 % in Laichingen Facharbeitermangel. Der Gemeinderatsbeschluss zur Ansiedlung 
des ersten Unternehmens erfolgte vor dem Bebauungsplanverfahren. Der Vorsatz, keine großen Hallen zuzulassen, wurde
schnell verworfen. Mangelndes Interesse von Investoren, ein großes Haushaltsdefizit und auflaufende Zinsen machten dies 
erforderlich. Auch nach Ausweisung des Interkommunalen Gewerbeparks wurden in umliegenden und mit beteiligten 
Gemeinden weitere  Gewerbegebiete verwirklicht.

Aus der Kurzbeschreibung des direkt an das Gewerbegebiet angrenzenden Landschaftsschutzgebietes (LSG 4.25.119 
Laichingen) der Landesanstalt für Umweltschutz: 

Kuppenalblandschaft mit Trockentälern, Kuppen und Senken, besonders markant ausgeprägte Landschaftsformen und 
Nutzungsverteilungen. Mit ökologisch wertvollen Kulturlandschaftselementen wie Feldhecken, Feldgehölzen,
Steinriegeln, Feldrainen, Wacholderheiden, Magerrasen, Einzelbäumen, Baumgruppen und Streuobstwiesen;unverbaute
und landschaftsästhetisch ansprechende Landschaftsteile als lokal und regional bedeutsame Erholungsräume.
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Gewerbliche
Bauflächen

Wohnbaufläche, gemischte 
Baufläche und Sonderbaufläche

Regionalplan Donau-Iller 1987, Raumstruktur: 
Regionalplanerische Aspekte waren der Ausschlag für die 
Favorisierung des Standortes östlich Laichingen durch das 
Regierungspräsidium Tübingen. Das Unterzentrum 
Laichingen liegt an der regionalen Entwicklungsachse 
Blaubeuren - Münsingen und im strukturschwachen Raum 
(senkrecht blau schraffiert).

Zunächst gründeten 1991 die Gemeinden Merklingen und Nellingen einen Zweckverband zur Entwicklung eines 
Interkommunalen Gewerbegebietes. Vorgesehen war der Gewerbepark nördlich der Autobahnanschlussstelle Merklingen auf 
Merklinger Markung. Im Januar 1993 forderte das RegierungspräsidiumTübingen eine Standortuntersuchung.

Das Gutachten (vgl. Schwäbische Zeitung vom 27.02.1993, •Gewerbepark-Gutachten vergleicht ökologische Risiken dreier
StandorteŽ) sieht den Standort Laichingen im Hinblick auf die Bedeutung und Empfindlichkeit der natürlichen 
Landschaftsfaktoren eindeutig im sensibleren Bereich gegenüber den Alternativen nördlich der Autobahn. Es bestehen 
wesentlich höhere Risiken in Bezug auf Grundwasser, Pflanzen- und Tierwelt, Biotope, Landschaftsbild, Naherholung und 
erdgeschichtliche Zeugen. Aus regionalplanerischer Sicht besteht Präferenz für den Standort östlich von Laichingen. Nicht mit 
untersucht wurde eine vom BUND vorgeschlagene Fläche zwischen Merklingen und der Autobahn, nördlich der Ortslage von 
Merklingen. Wegen des 35%-igen Zuschusses musste mit der Erschließung noch Jahr begonnen werden. Unter 
diesem Zeitdruck entschied sich der Laichinger Gemeinderat für den Standort auf Markung der Stadt Laichingen. Landratsamt,
Regionalverband und Wirtschaftsministerium waren für den Gewerbepark an der Autobahn. Im Folgenden wurde die 
Notwendigkeit für den rund 50 ha großen Gewerbepark in Form von Leserbriefen und vom BUND oftmals in Frage gestellt.

 im gleichen 

Regonalplan Donau-Iller 1987, Karte 3: Ein Gewerbestandort ist 
zwischen Laichingen und Machtolsheim nicht vorgesehen.

Auszüge aus dem 
Leserbrief in der 
Schwäbischen
Zeitung vom 
13.03.1993:
•Brauchen wir 
überhaupt dieses 
Gewerbegebiet?Ž
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Auflaufende Zinsen lassen gute Vorsätze schwinden
Die veranschlagten Kosten für das Gewerbegebiet belaufen sich auf mehr als 30 Millionen DM (Südwest Presse Ulm vom 
23.12.1993). Deshalb stellt ein Mitglied des Gemeinderats im selben Artikel fest: •Wir sitzen auf dem trockenen, wenn keine 
attraktive Industrie anbeißt.Ž

Die Schulden des Zweckverbandes •Interkommunales Industrie- und Gewerbegebiet Laichinger AlbŽ belaufen sich zu Beginn 
des Haushaltsjahres 1997 auf rund 9,6 Millionen Mark. Durch neu hinzukommende Zinsen von jährlich 400.000 Mark steigen 
die Schulden weiter an (aus der SchwäbischenZeitung vom 26.04.1997, •Laichinger Alb sucht dringend Investoren für das 
IndustriegebietŽ.

Entgegen früherer Bekundungen zeigt sich aufgrund der prekären Haushaltssituation und der ausbleibenden Investoren 
immer mehr, dass eine freie Entscheidung, welche Betriebe angesiedelt werden sollen, nicht mehr getroffen werden kann.
Dazu der Bürgermeister: Die Gemeinde dürfe nicht wählerisch sein und müsse nehmen, was kommt. •Es gibt nun mal Lärm, 
Gerüche und Krach - damit muss man leben.Ž

Sehr umstritten war dann auch gleich die Ansiedlung des ersten Unternehmens, eines Logistikzentrums des AVA-Konzerns. In 
den riesigen Lagerhallen werden maximal 200 Arbeitskräfte arbeiten, von denen zudem noch rund 100-120 Personen durch
Übernahmeverträge aus den bisherigen Standorten Stuttgart und Ulm stammen. Damit verbunden sind eine starke Zunahme 
desVerkehrs und ein erheblicher Eingriff in das Landschaftsbild. Andere Gemeinden an der Autobahn A8  haben die Ansiedlung 
von NANZ (jetzt: AVA) abgelehnt, dem Zweckverband des Gewerbeparks blieb schon fast keine andere Wahl, als dem Bau 
zuzustimmen. Hier wäre ein Standort an der Autobahn sinnvoller gewesen.

Eine der Intentionen des Interkommunalen Gewerbegebiets war, den 
Flächenverbrauch zu bündeln. Der Gewerbepark wird von allen 
Gemeinden des Verwaltungsraumes mitgetragen. Umso verwunder-
licher erscheint es daher, dass im Entwurf des Flächennutzungsplans 
von 1999, der bisher aufgrund rechtlicher Auseinandersetzungen um 
Standorte für Windkraftanlagen noch nicht rechtskräftig ist, insgesamt 
26 ha Gewerbegebiets-Neuausweisungen enthalten sind. Für die 
Gewerbegebiete liegen teilweise bereits Bebauungspläne vor und 
Gebäude wurden erstellt. Derzeit (10/2004) sind noch 8,8 ha 
Gewerbefläche im Interkommunalen Gewerbegebiet frei (www.bw-
sis.ihk.de).

Im Bebauungs- und Grünordnungsplan ist eine acht Hektar große Ausgleichsfläche geplant, mindestens die Hälfte des 
Dachflächenwassers muss getrennt von der übrigen Entwässerung ins Gelände geleitet werden, Stellplätze sind mit 
wasserdurchlässigem Belag vorgesehen und Firmengebäude mit einer Dachneigung bis 15 Grad sollten entsprechend der 
ursprünglichen Fassung ihre Dächer zur Hälfte begrünen. Allerdings wurden kurzerhand gleich erste Abstriche gemacht. ŒAn 
der Dachbegrünung könne man nicht festhalten, sie nimmt uns 50 Prozent des Marktpotenzials•, stellt Bürgermeister Raab
fest. Und bei der Ansiedlung des ersten Betriebes im Interkommunalen Gewerbegebiet wurden die Vorgaben des 
Grünordnungsplans aufgeweicht (Leserbrief in der Schwäbischen Zeitung vom 05.01.1995). Darin sieht der Geschäftsführer
kein Problem: ŒHier müsste von den Festsetzungen befreit werden.•

Auszüge zusammen gestellt 
aus der Schwäbischen Zeitung 
vom 13.03.1993
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Grafik links: Geplante oder bereits verwirklichte Gewerbegebiete in der 
Nachbarschaft des Interkommunalen Gewerbegebiets in Laichingen.
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Von 1993 bis 2001 ist die Siedlungs- und Verkehrsfläche der Stadt Laichingen um 67 ha (8,6%) gewachsen. Der Anteil der 
Siedlungs- und Verkehrsfläche im Gemeindegebiet betrug 2001 12,2% und lag damit nur knapp unter dem 
Landesdurchschnitt von 13,2%.

Die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer hat im Zeitraum von 1994 bis 2002 um 727 (23,6%) 
zugenommen.

Aktuell (Stand 10/2004) werden in direkter Nachbarschaft zu Laichingen (Westerheim, Heroldstadt, Merklingen und 
Nellingen) 16,3 ha freie Gewerbeflächen überregional im Internet angeboten. Im interkommunalen Gewerbepark sind noch 
8,8 ha frei. Die Gemeinden im Alb-Donau-Kreis halten zusammen mindestens 121 ha freie Gewerbeflächen vor.

Fotos oben (29.06.2004): Größere Flächen im Gewerbegebiet werden noch landwirtschaftlich genutzt.

Foto links und Mitte: 

Blick vom  Wanderweg,
der gleichzeitig Kirchweg 
ist, auf die Rückseite des 
Gewerbegebietes, das 
mitten auf einen Hügel 
platziert wurde.
Links außerhalb des 
Bildes das ökologisch 
und ästhetisch wertvolle 
Gebiet •SteinenlauhŽ.
Das Landschaftsbild und 
damit die 
Erholungseignung der in 
diesem Bereich bisher
freien Landschaft wurde 
durch die Bebauung 
stark entwertet.

GEWERBEFLÄCHENAUSWEISUNG UND FLÄCHENVERBRAUCH      Fallbeispiele Baden-Württemberg Seite 3
 

9


